
1.Änderungssatzung zur Satzung über die Gewährung v on Aufwandsentschädigungen
an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren der Geme inde Uckerland vom 05.04.2011

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland hat in ihrer Sitzung am 31.03.2011
folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Uckerland vom 12.03.2002 wird wie folgt geändert:

§ 1 Höhe der Aufwandsentschädigung

Nr. 3  Aufwandsentschädigung für die Angehörigen mit Sonderfunktionen wird wie folgt
geändert:

Ehrenamtlicher Brandschutzprüfer 15,00 €/mtl.
Jugendwart 30,00 €/mtl.
Gerätewart 15,00 €/mtl.

Artikel 2  Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.

Uckerland, den 05.04.2011

Wernicke
Bürgermeisterin


